
Vorschlag für einen Beschluss des Rates über die Unterzeichnung und die vorläufige Anwendung
des am 18. Oktober 2002 in Brüssel paraphierten Abkommens zwischen der Europäischen Ge-

meinschaft und dem Königreich Kambodscha über den Handel mit Textilwaren

(2003/C 71 E/08)

KOM(2002) 652 endg. — 2002/0272(ACC)

(Von der Kommission vorgelegt am 25. November 2002)

BEGRÜNDUNG

Gemäß den Verhandlungsdirektiven des Rates vom 15. Oktober 2002 hat die Kommission mit dem
Königreich Kambodscha über die Verlängerung des Abkommens über den Handel mit Textilwaren ver-
handelt und dieses am 18. Oktober 2002 paraphiert.

Die Kommission schlägt vor, das Abkommen bis zum Abschluss der entsprechenden Verfahren ab 1. Januar
2003 unter dem Vorbehalt der Gegenseitigkeit vorläufig anzuwenden.

Der Rat wird ersucht, diesen Vorschlag für einen Beschluss des Rates über die Unterzeichnung des
Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich Kambodscha über den Handel
mit Textilwaren im Namen der Europäischen Gemeinschaft und die Genehmigung seiner vorläufigen
Anwendung bis zum förmlichen Abschluss des Abkommens zu genehmigen.

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 133 in Verbindung mit
Artikel 300 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Kommission hat im Namen der Europäischen Gemein-
schaft ein Abkommen mit dem Königreich Kambodscha
über den Handel mit Textilwaren ausgehandelt.

(2) Das Abkommen wurde am 18. Oktober 2002 paraphiert.

(3) Vorbehaltlich seines möglichen späteren Abschlusses sollte
das Abkommen im Namen der Europäischen Gemeinschaft
unterzeichnet werden.

(4) Es ist angezeigt, dieses Abkommen bis zum Abschluss der
Verfahren für seinen förmlichen Abschluss ab 1. Januar
2003 unter dem Vorbehalt der Gegenseitigkeit vorläufig
anzuwenden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Vorbehaltlich eines möglichen späteren Abschlusses des Ab-
kommens wird der Präsident des Rates ermächtigt, die Per-
sonen zu bestellen, die befugt sind, das Abkommen zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich Kambod-
scha über den Handel mit Textilwaren im Namen der Gemein-
schaft zu unterzeichnen.

Artikel 2

Unter dem Vorbehalt der Gegenseitigkeit wird das in Artikel 1
genannte Abkommen bis zum Abschluss der Verfahren für
seinen förmlichen Abschluss ab 1. Januar 2003 vorläufig an-
gewendet.

Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluss beigefügt.
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Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich Kambodscha über den
Handel mit Textilwaren

DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

einerseits und

DAS KÖNIGREICH KAMBODSCHA

andererseits,

IN DEM WUNSCH, mit dem Ziel einer dauernden Zusammenarbeit und unter Bedingungen, die jede Gewähr
für die Sicherheit des Handels bieten, die ungestörte und ausgewogene Entwicklung des Handels mit
Textilwaren zwischen der Europäischen Gemeinschaft (nachstehend „Gemeinschaft“ genannt) und dem
Königreich Kambodscha (nachstehend „Kambodscha“ genannt) zu fördern,

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

(1) Dieses Abkommen gilt für den Handel mit den in An-
hang I aufgeführten Textilwaren mit Ursprung in Kambodscha.

(2) Die Ausfuhren der in Anhang I aufgeführten Waren mit
Ursprung in Kambodscha in die Gemeinschaft unterliegen ab
dem Inkrafttreten dieses Abkommens keinen Höchstmengen.
Höchstmengen können jedoch in der Folge unter den Bedin-
gungen nach Artikel 4 eingeführt werden.

(3) Werden Höchstmengen für die Ausfuhren der Textilwa-
ren eingeführt, so werden diese Ausfuhren einem System der
doppelten Kontrolle unterworfen, dessen Einzelheiten in Pro-
tokoll A festgelegt sind.

(4) Ab dem Inkrafttreten dieses Abkommens werden die
Ausfuhren der Waren in Anhang II, die keinen Höchstmengen
unterliegen, dem in Absatz 3 genannten System der doppelten
Kontrolle unterworfen.

(5) Nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens können die
Ausfuhren der Waren in Anhang I, die keinen Höchstmengen
unterliegen und nicht in Anhang II aufgeführt sind, im An-
schluss an Konsultationen nach dem Verfahren des Artikels
11 dem in Absatz 2 genannten System der doppelten Kontrolle
oder einem von der Gemeinschaft eingeführten System der
vorherigen Überwachung unterworfen werden.

(6) Spätestens sechs Wochen vor Ablauf jedes Abkommens-
jahres halten die Kommission und Kambodscha Konsultationen
ab, um zu prüfen, für welche der in Anhang II aufgeführten
Kategorien das System der doppelten Kontrolle aufrechterhalten
bleiben muss und für welche es ausgesetzt werden kann.

Artikel 2

(1) Für Einfuhren von unter dieses Abkommen fallenden
Textilwaren in die Gemeinschaft gelten die gemäß diesem Ab-
kommen festgesetzten Höchstmengen nicht, sofern bei der An-
meldung dieser Waren angegeben wird, dass sie im Rahmen

der in der Gemeinschaft bestehenden Verwaltungskontrolle zur
Wiederausfuhr aus der Gemeinschaft in unverändertem Zu-
stand oder nach Veredelung bestimmt sind.

Die Abfertigung der unter den vorgenannten Bedingungen in
die Gemeinschaft eingeführten Waren zum freien Verkehr ist
jedoch von der Vorlage einer von den Behörden Kambodschas
erteilten Ausfuhrgenehmigung sowie eines Ursprungsnachwei-
ses gemäß Protokoll A abhängig.

(2) Stellen die zuständigen Behörden der Gemeinschaft fest,
dass eingeführte Textilwaren auf eine nach diesem Abkommen
festgesetzte Höchstmenge angerechnet, dann aber aus der Ge-
meinschaft wiederausgeführt wurden, so teilen die betreffenden
Behörden den Behörden Kambodschas der innerhalb von vier
Wochen die entsprechenden Mengen mit und genehmigen Ein-
fuhren der gleichen Waren in gleicher Höhe ohne Anrechnung
auf die nach diesem Abkommen festgesetzte Höchstmenge für
das laufende oder das folgende Jahr.

Artikel 3

Werden Höchstmengen gemäß Artikel 4 eingeführt, so gelten
folgende Bestimmungen:

1. In jedem Abkommensjahr kann bei jeder Warenkategorie
eine Teilmenge der für das folgende Abkommensjahr fest-
gesetzten Höchstmenge bis zu 5 % der für das laufende
Abkommensjahr geltenden Höchstmenge im Vorgriff aus-
genutzt werden.

Die im Vorgriff gelieferten Mengen werden von den für das
folgende Abkommensjahr festgesetzten Höchstmengen ab-
gezogen.

2. Die Übertragung der im Laufe eines Abkommensjahres
nicht ausgenutzten Mengen auf die entsprechende Höchst-
menge des folgenden Abkommensjahres ist für jede Waren-
kategorie bis zu 10 % der Höchstmenge des laufenden Ab-
kommensjahres zulässig.
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3. In der Gruppe I dürfen Übertragungen zwischen Kategorien
nur wie folgt vorgenommen werden:

— Übertragungen zwischen den Kategorien 2 und 3 sowie
von Kategorie 1 auf die Kategorien 2 und 3 sind bis zu
12 % der Höchstmenge der Kategorie zulässig, auf die
die Übertragung vorgenommen wird;

— Übertragungen zwischen den Kategorien 4, 5, 6, 7 und
8 sind bis zu 12 % der Höchstmenge der Kategorie zu-
lässig, auf die die Übertragung vorgenommen wird.

Übertragungen von einer oder mehreren Kategorien in den
Gruppen I, II, III, IV und V auf eine Kategorie in den Grup-
pen II, III, IV und V sind bis zu 12 % der Höchstmenge der
Kategorie zulässig, auf die die Übertragung vorgenommen
wird.

4. Die für die vorgenannten Übertragungen anwendbare Äqui-
valenztabelle ist in Anhang I wiedergegeben.

5. Die Erhöhung, die sich für eine bestimmte Warenkategorie
aus der kumulativen Anwendung der Absätze 1, 2 und 3 in
einem Abkommensjahr ergibt, darf folgende Prozentsätze
nicht überschreiten:

— 17 % für die Warenkategorien in den Gruppen I, II, III,
IV und V.

6. Die Behörden Kambodschas notifizieren die Inanspruch-
nahme der Absätze 1, 2 und 3 mindestens 15 Tage im
voraus.

Artikel 4

(1) Für die Ausfuhren der Textilwaren in Anhang I können
nach Maßgabe der folgenden Absätze Höchstmengen fest-
gesetzt werden.

(2) Stellt die Gemeinschaft im Rahmen der eingerichteten
Verwaltungskontrolle fest, dass die Höhe der Einfuhren einer
bestimmten in Anhang I aufgeführten Kategorie von Waren
mit Ursprung in Kambodscha im Verhältnis zur gesamten Vor-
jahreseinfuhr von Waren dieser Kategorie in die Gemeinschaft
— ungeachtet ihres Ursprungs — die folgenden Prozentsätze
übersteigt:

— 2 % für Warenkategorien in Gruppe I,

— 8 % für Warenkategorien in Gruppe II,

— 15 % für Warenkategorien in den Gruppen III, IV und V,

so kann sie die Aufnahme von Konsultationen nach dem Ver-
fahren des Artikels 11 beantragen, um eine Einigung über eine
angemessene Höchstmenge für die Waren der betreffenden Ka-
tegorie herbeizuführen.

(3) Bis zu einer für beide Seiten zufriedenstellenden Lösung
verpflichtet sich Kambodscha, ab dem Zeitpunkt der Notifizie-
rung des Konsultationsersuchens die Ausfuhren von Waren der
betreffenden Kategorie in die Gemeinschaft bzw. in das oder
die von der Gemeinschaft angegebenen Gebiete des Gemein-

schaftsmarkts auszusetzen oder auf die von der Gemeinschaft
angegebene Menge zu beschränken.

Die Gemeinschaft genehmigt die Einfuhr von Waren der be-
treffenden Kategorie, die vor dem Zeitpunkt der Notifizierung
des Konsultationsersuchens aus Kambodscha versandt wurden.

(4) Gelingt es den Vertragsparteien im Verlauf der Konsul-
tationen nicht, innerhalb der in Artikel 11 genannten Frist eine
zufriedenstellende Lösung zu finden, so hat die Gemeinschaft
das Recht, eine endgültige Höchstmenge einzuführen, die auf
Jahresbasis nicht niedriger ist als das nach der Formel in Absatz
2 berechnete Niveau oder als 106 % der Einfuhren des Kalen-
derjahres, das dem Kalenderjahr vorausgegangen ist, in dem die
Einfuhren das nach der Formel in Absatz 2 berechnete Niveau
überschritten und damit das Konsultationsersuchen ausgelöst
haben, wobei jeweils der höhere dieser beiden Werte zugrun-
degelegt wird.

Wenn die Entwicklung der Gesamteinfuhren der fraglichen
Ware in die Gemeinschaft es erfordert, wird diese jährliche
Höchstmenge nach Konsultationen nach dem Verfahren des
Artikels 11 heraufgesetzt, um die Einhaltung der Bedingungen
in Absatz 2 sicherzustellen.

(5) Die jährliche Steigerungsrate für die gemäß diesem Ar-
tikel eingeführten Höchstmengen wird nach Maßgabe des Pro-
tokolls B festgesetzt.

(6) Dieser Artikel findet keine Anwendung, wenn die in
Absatz 2 genannten Prozentsätze infolge eines Rückgangs der
Gesamteinfuhren der Gemeinschaft und nicht infolge eines An-
stiegs der Ausfuhren von Ursprungswaren Kambodschas er-
reicht werden.

(7) Im Falle der Anwendung der Absätze 2, 3 oder 4 ver-
pflichtet sich Kambodscha, für Waren, über die vor der Fest-
setzung der Höchstmenge Verträge geschlossen wurden, Aus-
fuhrgenehmigungen bis zur Höhe der festgesetzten Höchst-
menge zu erteilen.

(8) Bis zum Zeitpunkt der Mitteilung der in Artikel 9 Absatz
6 genannten statistischen Angaben kommt Absatz 2 dieses
Artikels auf der Grundlage der von der Gemeinschaft zuvor
mitgeteilten Jahresstatistiken zur Anwendung.

Artikel 5

(1) Im Hinblick auf die Gewährleistung der ordnungsgemä-
ßen Anwendung dieses Abkommens vereinbaren die Gemein-
schaft und Kambodscha, uneingeschränkt zusammenzuarbeiten,
um die Umgehung dieses Abkommens durch Umladung, Um-
leitung, falsche Angabe des Ursprungslandes oder -ortes, Fäl-
schung von Papieren, falsche Angaben über Spinnstoffgehalt,
Mengen, Warenbezeichnung oder Tarifierung oder auf sonstige
Weise zu verhüten bzw. aufzudecken und die notwendigen
rechtlichen und/oder administrativen Maßnahmen gegen solche
Vorgänge zu treffen. Entsprechend vereinbaren Kambodscha
und die Gemeinschaft, die notwendigen Rechtsvorschriften
und Verwaltungsverfahren festzulegen, um ein wirksames Vor-
gehen gegen solche Vorgänge zu ermöglichen; dazu gehört
auch die Einführung von rechtsverbindlichen Sanktionen gegen
die betreffenden Ausführer und/oder Einführer.
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(2) Gelangt die Gemeinschaft aufgrund von verfügbaren An-
gaben zu der Auffassung, dass dieses Abkommen umgangen
wird, so führt sie Konsultationen mit Kambodscha, um zu einer
für beide Seiten zufriedenstellenden Lösung zu gelangen. Diese
Konsultationen finden so bald wie möglich statt, auf jeden Fall
aber innerhalb von 30 Tagen nach dem Konsultationsersuchen.

(3) Bis zum Abschluss der in Absatz 2 vorgesehenen Kon-
sultationen trifft Kambodscha auf Antrag der Gemeinschaft
vorsorglich die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen,
dass die Anpassungen von gemäß Artikel 4 festgesetzten
Höchstmengen, welche in Konsultationen nach Absatz 2 ver-
einbart werden könnten, in dem Jahr der Notifizierung des
Konsultationsersuchens nach Absatz 2 oder, wenn die Höchst-
menge für das laufende Jahr ausgeschöpft ist, im darauffolgen-
den Jahr vorgenommen werden können, sofern hinreichende
Beweise für die Umgehung vorliegen.

(4) Gelingt es den Vertragsparteien im Verlauf der Konsul-
tationen nach Absatz 2 nicht, eine für beide Seiten zufrieden-
stellende Lösung zu finden, so hat die Gemeinschaft das Recht,

a) sofern hinreichende Beweise dafür vorliegen, dass Waren
mit Ursprung in Kambodscha unter Umgehung dieses Ab-
kommens eingeführt wurden, die betreffenden Mengen auf
die gemäß Artikel 4 festgesetzten Höchstmengen anzurech-
nen;

b) sofern hinreichende Beweise dafür vorliegen, dass falsche
Angaben über Spinnstoffgehalt, Mengen, Warenbezeichnung
oder Tarifierung von Waren mit Ursprung in Kambodscha
gemacht worden sind, die betreffenden Einfuhren zurück-
zuweisen;

c) sofern festgestellt wird, dass im Gebiet von Kambodscha
eine Umladung oder Umleitung von Waren vorgenommen
wurde, die nicht Ursprungswaren Kambodschas sind,
Höchstmengen für die gleichen Waren mit Ursprung in
Kambodscha einzuführen, sofern solche Höchstmengen
nicht bereits gelten, oder jede andere geeignete Maßnahme
zu treffen.

(5) Die Vertragsparteien kommen überein, ein System der
administrativen Zusammenarbeit zu schaffen, um Probleme
im Zusammenhang mit der Umgehung dieses Abkommens
zu verhüten bzw. nach Maßgabe des Protokolls A zu diesem
Abkommen wirksam zu lösen.

Artikel 6

(1) Bei Waren, für die Höchstmengen oder eine Über-
wachungsregelung gelten, überwacht Kambodscha die Ausfuh-
ren in die Gemeinschaft. Kommt es zu plötzlich auftretenden,
ungünstigen Veränderungen in den traditionellen Handelsströ-
men, so kann die Gemeinschaft im Hinblick auf eine zufrieden-
stellende Lösung dieser Probleme Konsultationen beantragen.
Die Konsultationen finden innerhalb von fünfzehn Arbeitstagen
nach dem Konsultationsersuchen der Gemeinschaft statt.

(2) Kambodscha bemüht sich sicherzustellen, dass bei Tex-
tilwaren, für die Höchstmengen gelten, die Ausfuhren in die
Gemeinschaft möglichst gleichmäßig über das Jahr gestaffelt
sind, wobei insbesondere saisonbedingte Faktoren berücksich-
tigt werden.

Artikel 7

Bei Kündigung dieses Abkommens gemäß Artikel 14 Absatz 3
werden die gemäß diesem Abkommen festgesetzten Höchst-
mengen pro rata temporis verringert, sofern die Vertragspar-
teien nicht einvernehmlich etwas Gegenteiliges beschließen.

Artikel 8

(1) Die Tarifierung der unter dieses Abkommen fallenden
Waren erfolgt anhand der zolltariflichen und statistischen No-
menklatur der Gemeinschaft (nachstehend „Kombinierte No-
menklatur“ oder abgekürzt „KN“ genannt) mit den dazu erlas-
senen Änderungen.

Hat eine Tarifierungsentscheidung eine Änderung der Tarifie-
rungspraxis oder einen Wechsel der Kategorie für eine unter
dieses Abkommen fallende Ware zur Folge, so gilt für die
betreffende Ware die Praxis oder die Handelsregelung für die
Kategorie, unter die sie nach diesen Änderungen fällt.

Änderungen der Kombinierten Nomenklatur (KN), die nach den
in der Gemeinschaft geltenden Verfahren vorgenommen wer-
den und unter dieses Abkommen fallende Warenkategorien
betreffen, sowie Entscheidungen über die Tarifierung von Wa-
ren dürfen keine Herabsetzung der gemäß diesem Abkommen
festgesetzten Höchstmengen bewirken.

(2) Der Ursprung der unter dieses Abkommen fallenden Wa-
ren wird nach Maßgabe der in der Gemeinschaft geltenden
Vorschriften bestimmt.

Änderungen dieser Vorschriften werden Kambodscha mitgeteilt
und dürfen keine Herabsetzung der gemäß diesem Abkommen
festgesetzten Höchstmengen bewirken.

Die Verfahren für die Kontrolle des Ursprungs der vorgenann-
ten Waren sind in Protokoll A festgelegt.

Artikel 9

(1) Kambodscha übermittelt der Kommission genaue, nach
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft aufgeschlüsselte statistische
Mengen- und Wertangaben über alle erteilten Ausfuhrgenehmi-
gungen für die Kategorien von Textilwaren, die den gemäß
diesem Abkommen festgesetzten Höchstmengen oder einem
System der doppelten Kontrolle unterliegen.

(2) Desgleichen übermittelt die Gemeinschaft den Behörden
Kambodschas genaue statistische Angaben über die von den
Behörden der Gemeinschaft ausgestellten Einfuhrgenehmigun-
gen sowie Einfuhrstatistiken über die Waren, die unter die
Regelung nach Artikel 4 Absatz 2 fallen.

(3) Die vorgenannten Angaben sind für alle Warenkatego-
rien vor dem Ende des Monats zu übermitteln, der auf den
Monat folgt, auf den sich die Statistiken beziehen.

(4) Auf Antrag der Gemeinschaft übermittelt Kambodscha
Einfuhrstatistiken über alle Waren in Anhang I.
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(5) Zeigt sich bei der Analyse der ausgetauschten Angaben,
dass zwischen den Ausfuhrdaten und den Einfuhrdaten bedeu-
tende Abweichungen bestehen, so können nach dem Verfahren
des Artikels 11 Konsultationen eingeleitet werden.

(6) Für die Zwecke des Artikels 4 verpflichtet sich die Ge-
meinschaft, den Behörden Kambodschas vor dem 30. April
jedes Jahres die Vorjahresstatistiken über die Einfuhren aller
unter dieses Abkommen fallenden Textilwaren, nach Lieferlän-
dern und Mitgliedstaaten der Gemeinschaft aufgeschlüsselt, zu
übermitteln.

Artikel 10

Die Vertragsparteien kommen überein, die Entwicklung des
Handels mit Textilwaren und Bekleidung jedes Jahr im Rahmen
der Konsultationen nach Artikel 11 anhand der in Artikel 9
genannten Statistiken zu prüfen.

Artikel 11

(1) Sofern in diesem Abkommen nichts Gegenteiliges be-
stimmt ist, gelten für die darin genannten Konsultationsverfah-
ren folgende Bestimmungen:

— Konsultationen finden so weit wie möglich regelmäßig statt.
Darüber hinaus können spezielle zusätzliche Konsultationen
stattfinden.

— Ein Konsultationsersuchen wird der anderen Vertragspartei
schriftlich notifiziert.

— Dem Konsultationsersuchen ist innerhalb einer angemesse-
nen Frist, in jedem Fall aber spätestens 15 Tage nach der
Notifizierung, gegebenenfalls eine Darstellung der Um-
stände beizufügen, die nach Ansicht der antragstellenden
Vertragspartei dieses Konsultationsersuchen rechtfertigen.

— Die Vertragsparteien nehmen spätestens einen Monat nach
der Notifizierung des Ersuchens Konsultationen auf, um
binnen höchstens einem weiteren Monat zu einer Einigung
oder einem für beide Seiten annehmbaren Ergebnis zu ge-
langen.

— Die vorgenannte Frist von einem Monat, innerhalb deren
eine Einigung oder ein für beide Seiten annehmbares Er-
gebnis zu erzielen ist, kann einvernehmlich verlängert wer-
den.

(2) Die Gemeinschaft kann Konsultationen gemäß Absatz 1
beantragen, wenn sie feststellt, dass in einem bestimmten Jahr
der Anwendung des Abkommens Schwierigkeiten in der Ge-
meinschaft oder in einem ihrer Gebiete auftreten, weil im Ver-
gleich zum Vorjahr die Einfuhren einer bestimmten Warenka-
tegorie der Gruppe I, für die gemäß diesem Abkommen
Höchstmengen gelten, plötzlich und erheblich gestiegen sind.

(3) Auf Antrag einer Vertragspartei finden Konsultationen
über alle Probleme im Zusammenhang mit der Anwendung
dieses Abkommens statt. Konsultationen aufgrund dieses Arti-

kels werden im Geiste der Zusammenarbeit und in dem Be-
streben um Beilegung der Differenzen zwischen den Vertrags-
parteien geführt.

Artikel 12

Entstehen Probleme im Zusammenhang mit dem Schutz von
Warenzeichen, Mustern oder anderen Rechten des geistigen
Eigentums, finden auf Antrag einer Vertragspartei Konsultatio-
nen nach dem Verfahren des Artikels 11 statt, um eine zufrie-
denstellende Lösung zu finden.

Artikel 13

Dieses Abkommen gilt für die Gebiete, in denen der Vertrag
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft Anwendung fin-
det, nach Maßgabe dieses Vertrages einerseits und für das Ge-
biet Kambodschas andererseits.

Artikel 14

(1) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des Monats in
Kraft, der auf den Tag folgt, an dem die Vertragsparteien ei-
nander den Abschluss der erforderlichen Verfahren notifiziert
haben. Bis dahin findet es auf der Grundlage der Gegenseitig-
keit vorläufig Anwendung.

(2) Dieses Abkommen gilt bis zum 31. Dezember 2004.

Die Funktionsweise dieses Abkommens wird vor dem Beitritt
Kambodschas zur Welthandelsorganisation (WTO) überprüft,
um den Folgen dieses Beitritts Rechnung zu tragen.

(3) Jede Vertragspartei kann jederzeit Änderungen zu diesem
Abkommen vorschlagen oder dieses Abkommen unter Einhal-
tung einer Frist von mindestens sechs Monaten kündigen. In
diesem Fall endet das Abkommen mit Ablauf der Kündigungs-
frist.

(4) Die Vertragsparteien kommen überein, spätestens sechs
Monate vor dem Außerkrafttreten dieses Abkommens Konsul-
tationen aufzunehmen, um gegebenenfalls ein neues Abkom-
men zu schließen.

(5) Die Anhänge, Protokolle und Vereinbarten Niederschrif-
ten sowie die beigefügten Briefwechsel oder Schreiben sind
Bestandteil dieses Abkommens.

Artikel 15

Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deut-
scher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italie-
nischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und
spanischer Sprache sowie in Khmer abgefasst, wobei jeder
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Für die
Europäische Gemeinschaft

Für das
Königreich Kambodscha
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ANHANG I

LISTE DER TEXTILWAREN NACH ARTIKEL 1

1. Unbeschadet der Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur ist der Wortlaut der Warenbezeich-
nung nur richtungsweisend, wobei für die in jeder Kategorie erfassten Waren im Rahmen dieses Anhangs die
KN-Codes maßgebend sind. Ist einem KN-Code ein „ex“ vorangestellt, bestimmen sich die in jeder Kategorie erfassten
Waren nach dem Geltungsbereich des KN-Codes und demjenigen der entsprechenden Warenbezeichnung.

2. Wegen Fehlens näherer Angaben über die Zusammensetzung der Erzeugnisse der Kategorien 1 bis 114 werden diese
Erzeugnisse so behandelt, als ob sie ausschließlich aus Wolle oder feinen Tierhaaren, aus Baumwolle oder aus
synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen bestünden.

3. Waren, die nicht als Männer- oder Knabenkleidung oder als Frauen- oder Mädchenkleidung erkennbar sind, werden
als Bekleidung für Frauen oder Mädchen behandelt.

4. Der Begriff „Bekleidung für Säuglinge“ umfasst Bekleidung bis einschließlich Handelsgröße 86.

Kategorie
Warenbeschreibung

KN-Code 2002

Äquivalenztabelle

Stück/kg g/Stück

(1) (2) (3) (4)

GRUPPE I A

1 Baumwollgarne, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf

5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00,
5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00,
5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00,
5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 00,
5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00,
5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00,
5206 14 00, 5206 15 10, 5206 15 90, 5206 21 00, 5206 22 00,
5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 10, 5206 25 90, 5206 31 00,
5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 00, 5206 41 00,
5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex 5604 90 00

2 Gewebe aus Baumwolle, andere als Drehergewebe, Schlingengewebe
(Frottiergewebe), Bänder, Samt, Plüsch, Schlingengewebe, Chenillegewe-
be, Tülle und geknüpfte Netzstoffe

5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96,
5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90,
5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00,
5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96,
5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00,
5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 52 90,
5208 53 00, 5208 59 00, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00,
5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00,
5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 10,
5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 10,
5210 11 90, 5210 12 00, 5210 19 00, 5210 21 10, 5210 21 90,
5210 22 00, 5210 29 00, 5210 31 10, 5210 31 90, 5210 32 00,
5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5210 51 00,
5210 52 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00,
5211 21 00, 5211 22 00, 5211 29 00, 5211 31 00, 5211 32 00,
5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10,
5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10,
5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90,
5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10,
5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90,
5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00,
ex 6308 00 00
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2 a) davon: andere als roh oder gebleicht

5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99,
5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00,
5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 52 90, 5208 53 00,
5208 59 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00,
5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 10, 5209 49 90, 5209 51 00,
5209 52 00, 5209 59 00, 5210 31 10, 5210 31 90, 5210 32 00,
5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5210 51 00,
5210 52 00, 5210 59 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00,
5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90,
5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 13 10, 5212 13 90,
5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 23 10,
5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90,
ex 5811 00 00, ex 6308 00 00

3 Gewebe aus synthetischen Spinnfasern, andere als Bänder, Samt,
Plüsch, Schlingengewebe (einschließlich Frottiergewebe) und Chenille-
gewebe

5512 11 00, 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10,
5512 29 90, 5512 91 00, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 11 20,
5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 10,
5513 21 30, 5513 21 90, 5513 22 00, 5513 23 00, 5513 29 00,
5513 31 00, 5513 32 00, 5513 33 00, 5513 39 00, 5513 41 00,
5513 42 00, 5513 43 00, 5513 49 00, 5514 11 00, 5514 12 00,
5514 13 00, 5514 19 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00,
5514 29 00, 5514 31 00, 5514 32 00, 5514 33 00, 5514 39 00,
5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 10,
5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90,
5515 13 11, 5515 13 19, 5515 13 91, 5515 13 99, 5515 19 10,
5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30, 5515 21 90,
5515 22 11, 5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 10,
5515 29 30, 5515 29 90, 5515 91 10, 5515 91 30, 5515 91 90,
5515 92 11, 5515 92 19, 5515 92 91, 5515 92 99, 5515 99 10,
5515 99 30, 5515 99 90, 5803 90 30, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00

3 a) davon: andere als roh oder gebleicht

5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 99 10,
5512 99 90, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 22 00,
5513 23 00, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 32 00, 5513 33 00,
5513 39 00, 5513 41 00, 5513 42 00, 5513 43 00, 5513 49 00,
5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 31 00,
5514 32 00, 5514 33 00, 5514 39 00, 5514 41 00, 5514 42 00,
5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 30,
5515 12 90, 5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30, 5515 19 90,
5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99, 5515 29 30,
5515 29 90, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 92 19, 5515 92 99,
5515 99 30, 5515 99 90, ex 5803 90 30, ex 5905 00 70,
ex 6308 00 00

GRUPPE I B

4 Oberhemden, T-Shirts, Unterziehpullis (andere als aus Wolle oder fei-
nen Tierhaaren), Unterhemden und ähnliche Waren, aus Gewirken oder
Gestricken

6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6109 10 00,
6109 90 10, 6109 90 30, 6110 20 10, 6110 30 10

6,48 154

5 Pullover, Slipover, Twinsets, Westen und Strickjacken (andere als zu-
geschnitten und genäht); Anoraks, Windjacken und ähnliche Waren,
aus Gewirken oder Gestricken

6101 10 90, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90,
6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 12 10,
6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99,
6110 30 91, 6110 30 99

4,53 221
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6 Shorts und andere kurze Hosen (andere als Badehosen) und lange
Hosen, aus Geweben, für Männer und Knaben; lange Hosen aus Ge-
weben für Frauen und Mädchen, aus Wolle, Baumwolle oder syntheti-
schen oder künstlichen Spinnstoffen; Unterteile von Trainingsanzügen,
gefüttert, andere als der Kategorien 16 oder 29, aus Baumwolle oder
synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen

6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35,
6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19, 6203 49 50,
6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18,
6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42

1,76 568

7 Blusen und Hemdblusen, aus Gewirken und andere als aus Gewirken,
aus Wolle, Baumwolle oder synthetischen oder künstlichen Spinnstof-
fen, für Frauen und Mädchen

6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00,
6206 40 00

5,55 180

8 Oberhemden, andere als aus Gewirken oder Gestricken, für Männer
und Knaben, aus Wolle, Baumwolle oder synthetischen oder künst-
lichen Spinnstoffen

6205 10 00, 6205 20 00, 6205 30 00

4,60 217

GRUPPE II A

9 Schlingengewebe (Frottiergewebe); Wäsche zur Körperpflege oder
Haushaltswäsche, andere als aus Gewirken, aus Schlingengewebe (Frot-
tiergewebe), aus Baumwolle

5802 11 00, 5802 19 00, ex 6302 60 00

20 Bettwäsche, andere als aus Gewirken oder Gestricken

6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90, 6302 31 10, 6302 31 90,
6302 32 90, 6302 39 90

22 Garne aus synthetischen Spinnfasern, nicht in Aufmachungen für den
Einzelverkauf

5508 10 11, 5508 10 19, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 10,
5509 21 90, 5509 22 10, 5509 22 90, 5509 31 10, 5509 31 90,
5509 32 10, 5509 32 90, 5509 41 10, 5509 41 90, 5509 42 10,
5509 42 90, 5509 51 00, 5509 52 10, 5509 52 90, 5509 53 00,
5509 59 00, 5509 61 10, 5509 61 90, 5509 62 00, 5509 69 00,
5509 91 10, 5509 91 90, 5509 92 00, 5509 99 00

22 a) davon: Polyacryl-Spinnfasern

ex 5508 10 19, 5509 31 10, 5509 31 90, 5509 32 10, 5509 32 90,
5509 61 10, 5509 61 90, 5509 62 00, 5509 69 00

23 Garne aus künstlichen Spinnfasern, nicht in Aufmachungen für den
Einzelverkauf

5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00,
5510 90 00

32 Samt, Plüsch, Schlingengewebe und Chenillegewebe (ausgenommen
Frottiergewebe aus Baumwolle und Bänder), und Nadelflorgewebe,
aus Wolle, Baumwolle oder synthetischen oder künstlichen Spinnstof-
fen

5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 24 00,
5801 25 00, 5801 26 00, 5801 31 00, 5801 32 00, 5801 33 00,
5801 34 00, 5801 35 00, 5801 36 00, 5802 20 00, 5802 30 00

32 a) davon: Rippensamt und Rippenplüsch aus Baumwolle

5801 22 00
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39 Tischwäsche, Wäsche zur Körperpflege und Haushaltswäsche, andere
als aus Gewirken oder Gestricken, andere als aus Frottiergewebe, aus
Baumwolle

6302 51 10, 6302 51 90, 6302 53 90, ex 6302 59 00, 6302 91 10,
6302 91 90, 6302 93 90, ex 6302 99 00

GRUPPE II B

12 Strümpfe, Strumpfhosen, Unterziehstrümpfe, Socken, Söckchen,
Stumpfschoner und ähnliche Wirkwaren, andere als für Säuglinge, ein-
schließlich Krampfaderstrümpfe, ausgenommen Waren der Kategorie
70

6115 12 00, 6115 19 00, 6115 20 11, 6115 20 90, 6115 91 00,
6115 92 00, 6115 93 10, 6115 93 30, 6115 93 99, 6115 99 00

24,3
Paar

41

13 Slips und andere Unterhosen, für Männer und Knaben; Slips und an-
dere Unterhosen für Frauen und Mädchen, aus Gewirken oder Gestri-
cken, Wolle, Baumwolle oder synthetischen oder künstlichen Spinn-
stoffen

6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00,
6108 29 00, ex 6212 10 10

17 59

14 Mäntel und Umhänge, für Männer und Knaben, aus Gewebe, aus Wol-
le, Baumwolle oder synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen (aus-
genommen Parkas der Kategorie 21) (einschließlich Kurzmäntel)

6201 11 00, ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10,
ex 6201 13 90, 6210 20 00

0,72 1 389

15 Mäntel (einschließlich Kurzmäntel) (einschließlich Umhänge) und Ja-
cken für Frauen und Mädchen, aus Gewebe, aus Wolle, Baumwolle
oder synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen (ausgenommen Par-
kas der Kategorie 21)

6202 11 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10,
ex 6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90, 6204 33 90, 6204 39 19,
6210 30 00

0,84 1 190

16 Anzüge und Kombinationen, andere als aus Gewirken oder Gestricken,
für Männer und Knaben, aus Wolle, Baumwolle oder synthetischen
oder künstlichen Spinnstoffen, ausgenommen Skianzüge; Trainings-
anzüge, gefüttert, mit Außenseite aus ein und demselben Flächen-
erzeugnis, für Männer und Knaben, aus Baumwolle oder synthetischen
oder künstlichen Spinnstoffen

6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 21 00,
6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6211 32 31, 6211 33 31

0,80 1 250

17 Sakkos und Jacken, andere als aus Gewirken oder Gestricken, für Män-
ner und Knaben, aus Wolle, Baumwolle oder synthetischen oder künst-
lichen Spinnstoffen

6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19

1,43 700

18 Unterhemden, Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafanzü-
ge, Bademäntel und -jacken, Hausmäntel und ähnliche Waren, für
Männer und Knaben, andere als aus Gewirken oder Gestricken

6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00,
6207 91 10, 6207 91 90, 6207 92 00, 6207 99 00

Unterhemden, Unterkleider, Unterröcke, Slips und andere Unterhosen,
Nachthemden, Schlafanzüge, Negligés, Bademäntel und -jacken, Haus-
mäntel und ähnliche Waren, für Frauen und Mädchen, andere als aus
Gewirken oder Gestricken

6208 11 00, 6208 19 10, 6208 19 90, 6208 21 00, 6208 22 00,
6208 29 00, 6208 91 11, 6208 91 19, 6208 91 90, 6208 92 00,
6208 99 00, ex 6212 10 10
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19 Taschentücher und Ziertaschentücher, andere als aus Gewirken oder
Gestricken

6213 20 00, 6213 90 00

59 17

21 Parkas, Anoraks, Windjacken und dergleichen, andere als aus Gewirken
oder Gestricken, aus Wolle, Baumwolle oder synthetischen oder künst-
lichen Spinnstoffen; Oberteile von Trainingsanzügen, gefüttert, andere
als der Kategorie 16 oder 29, aus Baumwolle oder synthetischen oder
künstlichen Spinnstoffen

ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90,
6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90,
ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00,
6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41

2,3 435

24 Nachthemden, Schlafanzüge, Bademäntel und -jacken, Hausmäntel und
ähnliche Waren für Männer und Knaben, aus Gewirken oder Gestri-
cken

6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 10, 6107 91 90,
6107 92 00, ex 6107 99 00

Nachthemden, Schlafanzüge, Negligés, Bademäntel und -jacken, Haus-
mäntel und ähnliche Waren für Frauen und Mädchen, aus Gewirken
oder Gestricken

6108 31 10, 6108 31 90, 6108 32 11, 6108 32 19, 6108 32 90,
6108 39 00, 6108 91 10, 6108 91 90, 6108 92 00, 6108 99 10

3,9 257

26 Kleider für Frauen und Mädchen, aus Wolle, Baumwolle oder synthe-
tischen oder künstlichen Spinnstoffen

6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00,
6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00

3,1 323

27 Röcke, einschließlich Hosenröcke, für Frauen und Mädchen

6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00, 6204 51 00,
6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10

2,6 385

28 Lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen), Latz-
hosen und kurze Hosen, andere als Badehosen, aus Gewirken oder
Gestricken, aus Wolle, Baumwolle oder synthetischen oder künstlichen
Spinnstoffen

6103 41 10, 6103 41 90, 6103 42 10, 6103 42 90, 6103 43 10,
6103 43 90, 6103 49 10, 6103 49 91, 6104 61 10, 6104 61 90,
6104 62 10, 6104 62 90, 6104 63 10, 6104 63 90, 6104 69 10,
6104 69 91

1,61 620

29 Kostüme und Kombinationen, andere als aus Gewirken oder Gestri-
cken, für Frauen und Mädchen, aus Wolle, Baumwolle oder syntheti-
schen oder künstlichen Spinnstoffen, ausgenommen Skianzüge; Trai-
ningsanzüge, gefüttert, mit Außenseite aus ein und demselben Flächen-
erzeugnis, für Frauen und Mädchen, aus Baumwolle oder synthetischen
oder künstlichen Spinnstoffen

6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00,
6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18, 6211 42 31, 6211 43 31

1,37 730

31 Büstenhalter, aus Geweben, Gewirken oder Gestricken

ex 6212 10 10, 6212 10 90

18,2 55

68 Säuglingskleidung und Bekleidungszubehör für Säuglinge, ausgenom-
men Handschuhe für Säuglinge der Kategorien 10 und 87, und
Strümpfe, Socken und Söckchen für Säuglinge, andere als aus Gewir-
ken oder Gestricken, der Kategorie 88

6111 10 90, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 00, ex 6209 10 00,
ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00
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73 Trainingsanzüge aus Gewirken oder Gestricken, aus Wolle, Baumwolle
oder synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen

6112 11 00, 6112 12 00, 6112 19 00

1,67 600

76 Arbeits- und Berufskleidung, für Männer und Knaben, andere als aus
Gewirken oder Gestricken

6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10,
6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51, 6203 43 11, 6203 43 31,
6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10

Schürzen, Kittel und andere Arbeits- und Berufskleidung für Frauen
und Mädchen, andere als aus Gewirken oder Gestricken

6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10,
6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51, 6204 63 11, 6204 63 31,
6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10

77 Kombinationen und Skianzüge, andere als aus Gewirken oder Gestri-
cken

ex 6211 20 00

78 Bekleidung, andere als aus Gewirken oder Gestricken, ausgenommen
Bekleidung der Kategorien 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29,
68, 72, 76 und 77

6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 80,
6204 61 90, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39, 6204 63 90,
6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 31 00,
6211 32 90, 6211 33 90, 6211 41 00, 6211 42 90, 6211 43 90

83 Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Jacken und andere Bekleidung, ein-
schließlich Skianzüge, aus Gewirken oder Gestricken, ausgenommen
Bekleidung der Kategorien 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72,
73, 74, 75

6101 10 10, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10,
6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00, 6103 33 00, ex 6103 39 00,
6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex 6104 39 00, 6112 20 00,
6113 00 90, 6114 10 00, 6114 20 00, 6114 30 00

GRUPPE III A

33 Gewebe aus Garnen aus synthetischen Filamenten aus Streifen oder
dergleichen, aus Polyäthylen oder Polypropylen, mit einer Breite von
weniger als 3 m

5407 20 11

Säcke und Beutel zu Verpackungszwecken, andere als aus Gewirken
oder Gestricken, aus Streifen oder dergleichen

6305 32 81, 6305 32 89, 6305 33 91, 6305 33 99

34 Gewebe aus Garnen aus synthetischen Filamenten aus Streifen oder
dergleichen, aus Polyäthylen oder Polypropylen, mit einer Breite von
3 m oder mehr

5407 20 19

35 Gewebe aus synthetischen Spinnfäden, andere als für die Reifenherstel-
lung der Kategorie 114

5407 10 00, 5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00,
5407 43 00, 5407 44 00, 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 53 00,
5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90,
5407 69 10, 5407 69 90, 5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00,
5407 74 00, 5407 81 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00,
5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00,
ex 5905 00 70
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35 a) davon: andere als roh oder gebleicht

ex 5407 10 00, ex 5407 20 90, ex 5407 30 00, 5407 42 00,
5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00,
5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 90, 5407 72 00,
5407 73 00, 5407 74 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00,
5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

36 Gewebe aus künstlichen Spinnfäden, andere als für die Reifenherstel-
lung der Kategorie 114

5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10,
5408 23 90, 5408 24 00, 5408 31 00, 5408 32 00, 5408 33 00,
5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

36 a) davon: andere als roh oder gebleicht

ex 5408 10 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90,
5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00,
ex 5905 00 70

37 Gewebe aus künstlichen Spinnfasern

5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 21 00,
5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 31 00,
5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 00, 5516 42 00,
5516 43 00, 5516 44 00, 5516 91 00, 5516 92 00, 5516 93 00,
5516 94 00, 5803 90 50, ex 5905 00 70

37 a) davon: andere als roh oder gebleicht

5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 22 00, 5516 23 10,
5516 23 90, 5516 24 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00,
5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 92 00, 5516 93 00,
5516 94 00, ex 5803 90 50, ex 5905 00 70

38 A Gewirke oder Gestricke aus synthetischen Spinnfasern, für Vorhänge
und Gardinen

6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10,
6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10

38 B Gardinen, andere als aus Gewirken oder Gestricken

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90

40 Vorhänge (ausgenommen Gardinen) und Innenrollos; Schabracken und
Bettvorhänge und andere Waren zur Innenausstattung, andere als aus
Gewirken oder Gestricken, aus Wolle, Baumwolle oder synthetischen
oder künstlichen Spinnstoffen

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10,
ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00

41 Garne aus synthetischen Filamenten, nicht in Aufmachungen für den
Einzelverkauf, andere als nicht texturierte Garne, ungezwirnt, unge-
dreht, oder Garne mit nicht mehr als 50 Drehungen je Meter

5401 10 11, 5401 10 19, 5402 10 10, 5402 10 90, 5402 20 00,
5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 39 10, 5402 39 90,
5402 49 10, 5402 49 91, 5402 49 99, 5402 51 00, 5402 52 00,
5402 59 10, 5402 59 90, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 69 10,
5402 69 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00

42 Garne aus synthetischen und künstlichen Spinnfäden, nicht in Auf-
machungen für den Einzelverkauf: Garne aus künstlichen Spinnfäden:
Garne aus künstlichen Filamenten, nicht in Aufmachungen für den
Einzelverkauf, andere als Garne, ungezwirnt, ungedreht, aus Viskose
oder mit nicht mehr als 250 Drehungen je Meter und nicht texturierte
Garne, ungezwirnt, aus Zelluloseacetat

5401 20 10, 5403 10 00, 5403 20 10, 5403 20 90, ex 5403 32 00,
5403 33 90, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00,
ex 5604 20 00
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43 Garne aus synthetischen oder künstlichen Filamenten, Garne aus künst-
lichen Spinnfasern, Garne aus Baumwolle, nicht in Aufmachungen für
den Einzelverkauf

5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90,
5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00

46 Wolle und feine Tierhaare, gekrempelt oder gekämmt

5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10,
5105 39 90

47 Garne aus Wolle oder feinen Tierhaaren, gekrempelt, nicht in Auf-
machungen für den Einzelverkauf

5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99,
5108 10 10, 5108 10 90

48 Garne aus Wolle oder feinen Tierhaaren, gekämmt, nicht in Auf-
machungen für den Einzelverkauf

5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51,
5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90

49 Garne aus Wolle oder feinen Tierhaaren, in Aufmachungen für den
Einzelverkauf

5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90

50 Gewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren

5111 11 11, 5111 11 19, 5111 11 91, 5111 11 99, 5111 19 11,
5111 19 19, 5111 19 31, 5111 19 39, 5111 19 91, 5111 19 99,
5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 30, 5111 30 90, 5111 90 10,
5111 90 91, 5111 90 93, 5111 90 99, 5112 11 10, 5112 11 90,
5112 19 11, 5112 19 19, 5112 19 91, 5112 19 99, 5112 20 00,
5112 30 10, 5112 30 30, 5112 30 90, 5112 90 10, 5112 90 91,
5112 90 93, 5112 90 99

51 Baumwolle, gekrempelt oder gekämmt

5203 00 00

53 Drehergewebe aus Baumwolle

5803 10 00

54 Künstliche Spinnfasern und Abfälle, gekrempelt, gekämmt oder anders
für die Spinnerei vorbereitet

5507 00 00

55 Synthetische Spinnfasern und Abfälle, gekrempelt, gekämmt oder an-
ders für die Spinnerei vorbereitet

5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90

56 Garne aus synthetischen Spinnfasern (einschließlich Abfälle), in Auf-
machungen für den Einzelverkauf

5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00

58 Geknüpfte Teppiche, auch konfektioniert

5701 10 10, 5701 10 91, 5701 10 93, 5701 10 99, 5701 90 10,
5701 90 90
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59 Teppiche und andere Bodenbeläge aus Spinnstoffen, andere als Teppi-
che der Kategorie 58

5702 10 00, 5702 31 00, 5702 32 00, 5702 39 10, 5702 41 00,
5702 42 00, 5702 49 10, 5702 51 00, 5702 52 00, ex 5702 59 00,
5702 91 00, 5702 92 00, ex 5702 99 00, 5703 10 00, 5703 20 11,
5703 20 19, 5703 20 91, 5703 20 99, 5703 30 11, 5703 30 19,
5703 30 51, 5703 30 59, 5703 30 91, 5703 30 99, 5703 90 00,
5704 10 00, 5704 90 00, 5705 00 10, 5705 00 30, ex 5705 00 90

60 Tapisserien, handgewebt (Gobelins, Flandrische Gobelins, Aubusson,
Beauvais und ähnliche), und Tapisserien als Nadelarbeit (z. B. Petit
Point, Kreuzstich), auch konfektioniert

5805 00 00

61 Bänder und schusslose Bänder aus parallelgelegten und geklebten Gar-
nen oder Fasern (bolducs), ausgenommen Etiketten und ähnliche Wa-
ren der Kategorie 62; Gummielastische Gewebe (ausgenommen Gewir-
ke)

ex 5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90,
5806 39 00, 5806 40 00

62 Chenillegarne, Gimpen (andere als umsponnene Garne aus Rosshaar)

5606 00 91, 5606 00 99

Tülle, Bobinetgardinenstoff und geknüpfte Netzstoffe, Spitzen (maschi-
nen- oder handgefertigt), als Meterware oder als Motiv

5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90,
5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00

Etiketten, Abzeichen und ähnliche Waren, aus Spinnstoffen, als Meter-
ware oder zugeschnitten, nicht bestickt, gewebt

5807 10 10, 5807 10 90

Geflechte und sonstige Posamentierwaren, als Meterware; Quasten,
Troddeln, Oliven, Nüsse, Pompons und dergleichen

5808 10 00, 5808 90 00

Stickereien, als Meterware oder als Motiv

5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10,
5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90

63 Gewirke oder Gestricke aus synthetischen Spinnfasern mit einem Anteil
an Elastomer-Fäden von mehr als 5 Gewichtshundertteilen und Ge-
wirke mit einem Anteil an gummielastischen Fäden, von mehr als 5
Gewichtshundertteilen

5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00

Raschelspitzen und hochflorige Gewirke, aus synthetischen Spinnfasern

ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50,
6005 34 50

65 Gewirke oder Gestricke, andere als Waren der Kategorien 38 A und 63,
aus Wolle, Baumwolle oder synthetischen oder künstlichen Spinnstof-
fen

5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, 6001 29 10,
6001 91 10, 6001 91 30, 6001 91 50, 6001 91 90, 6001 92 10,
6001 92 30, 6001 92 50, 6001 92 90, 6001 99 10, ex 6002 40 00,
6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00,
6005 10 00, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00,
6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00,
6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00,
6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90,
6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00,
6006 44 00

66 Decken, andere als aus Gewirken oder Gestricken, aus Wolle, Baum-
wolle oder synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen

6301 10 00, 6301 20 91, 6301 20 99, 6301 30 90, ex 6301 40 90,
ex 6301 90 90
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GRUPPE III B

10 Handschuhe aus Gewirken oder Gestricken

6111 10 10, 6111 20 10, 6111 30 10, ex 6111 90 00, 6116 10 20,
6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00, 6116 93 00, 6116 99 00

17
Paar

59

67 Bekleidung und Bekleidungszubehör, andere als für Säuglinge, aus
Wirkwaren; Wäsche aller Art, aus Gewirken oder Gestricken; Gardinen,
Vorhänge und Innenrollos; Schabracken und Bettvorhänge und andere
Waren zur Innenausstattung, aus Gewirken; Decken aus Gewirken;
andere Waren aus Gewirken, einschließlich Bekleidungsteile und Be-
kleidungszubehör

5807 90 90, 6113 00 10, 6117 10 00, 6117 20 00, 6117 80 10,
6117 80 90, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10, 6301 40 10,
6301 90 10, 6302 10 10, 6302 10 90, 6302 40 00, ex 6302 60 00,
6303 11 00, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00, 6304 91 00,
ex 6305 20 00, 6305 32 11, ex 6305 32 90, 6305 33 10,
ex 6305 39 00, ex 6305 90 00, 6307 10 10, 6307 90 10

67 a) davon: Säcke und Beutel zu Verpackungszwecken, aus Streifen oder
dergleichen, aus Polyäthylen oder Polypropylen

6305 32 11, 6305 33 10

69 Unterkleider und Unterröcke, aus Gewirken oder Gestricken, für Frauen
und Mädchen

6108 11 00, 6108 19 00

7,8 128

70 Strumpfhosen aus synthetischen Spinnstoffen, mit einem Titer der Ein-
fachfäden von weniger als 67 Decitex (6,7 Tex)

6115 11 00, 6115 20 19

Strümpfe, für Frauen, aus synthetischen Spinnfasern

6115 93 91

30,4
Paar

33

72 Badeanzüge und Badehosen, aus Wolle, Baumwolle oder synthetischen
oder künstlichen Spinnstoffen

6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10,
6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00

9,7 103

74 Kostüme und Kombinationen, aus Gewirken oder Gestricken, für
Frauen und Mädchen, aus Wolle, Baumwolle oder synthetischen oder
künstlichen Spinnstoffen, ausgenommen Skianzüge

6104 11 00, 6104 12 00, 6104 13 00, ex 6104 19 00, 6104 21 00,
6104 22 00, 6104 23 00, ex 6104 29 00

1,54 650

75 Anzüge und Kombinationen, aus Gewirken oder Gestricken, für Män-
ner und Knaben, aus Wolle, Baumwolle oder synthetischen oder künst-
lichen Spinnstoffen, ausgenommen Skianzüge

6103 11 00, 6103 12 00, 6103 19 00, 6103 21 00, 6103 22 00,
6103 23 00, 6103 29 00

0,80 1 250

84 Schals, Umschlagtücher, Halstücher, Kragenschoner, Kopftücher,
Schleier und ähnliche Waren, andere als aus Gewirken oder Gestricken,
aus Wolle, Baumwolle oder synthetischen oder künstlichen Spinnstof-
fen

6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10

85 Krawatten, Querbinder und Krawattenschals, andere als aus Gewirken
oder Gestricken, aus Wolle, Baumwolle oder synthetischen oder künst-
lichen Spinnstoffen

6215 20 00, 6215 90 00

17,9 56
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86 Hüftgürtel, Korsette, Hosenträger, Strumpfhalter, Strumpfbänder und
ähnliche Waren, sowie ihre Teile, auch aus Gewirken oder Gestricken

6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00

8,8 114

87 Handschuhe, andere als aus Gewirken oder Gestricken

ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00,
6216 00 00

88 Strümpfe, Socken und Söckchen, nicht gewirkt; anderes Bekleidungs-
zubehör, Teile von Bekleidung oder von Bekleidungszubehör, aus-
genommen für Säuglinge, nicht gewirkt oder gestrickt

ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00,
6217 10 00, 6217 90 00

90 Bindfäden, Seile und Taue, auch geflochten, aus synthetischen Spinn-
stoffen

5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90, 5607 50 11,
5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90

91 Zelte

6306 21 00, 6306 22 00, 6306 29 00

93 Säcke und Beutel zu Verpackungszwecken, andere als aus Streifen oder
dergleichen, aus Polyäthylen oder Polypropylen

ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00

94 Watte und Waren daraus, aus Spinnstoffen; Spinnfasern mit einer
Breite von 5 mm oder weniger (Scherstaub), Knoten und Noppen,
aus Spinnstoffen

5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10,
5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00

95 Filze und Waren daraus, auch getränkt oder bestrichen, andere als
Bodenbeläge

5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00,
5602 29 90, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10,
6307 90 91

96 Vliesstoffe und Waren daraus, auch getränkt oder bestrichen

5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10,
5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90,
5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10,
5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 91, 6210 10 99,
ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10,
6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00,
ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30,
ex 6307 90 99

97 Netze, in Stücken oder als Meterware, aus Bindfäden, Seilen oder
Tauen; konfektionierte Fischernetze, aus Bindfäden, Seilen oder Tauen

5608 11 11, 5608 11 19, 5608 11 91, 5608 11 99, 5608 19 11,
5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90, 5608 90 00

98 Waren aus Bindfäden, Seilen oder Tauen, ausgenommen Gewebe, Wa-
ren aus Geweben und Waren der Kategorie 97

5609 00 00, 5905 00 10
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99 Gewebe, mit Leim oder stärkehaltigen Zurichtestoffen bestrichen, wie
sie üblicherweise zum Einbinden von Büchern, zum Herstellen von
Futteralen und anderen Kartonagen oder zu ähnlichen Zwecken ver-
wendet werden. Pausleinwand; präparierte Malleinwand; Bougram und
ähnliche Erzeugnisse für die Hutmacherei

5901 10 00, 5901 90 00

Linoleum, auch zugeschnitten; Bodenbeläge, bestehend aus einer
Spinnstoffunterlage mit einer Deckschicht oder einem Überzug, auch
zugeschnitten

5904 10 00, 5904 90 00

Kautschutierte Gewebe, andere als aus Gewirken oder Gestricken, mit
Ausnahme von Geweben für die Reifenherstellung

5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90

Andere Gewebe, getränkt oder bestrichen; bemalte Gewebe für Thea-
terdekorationen, Atelierhintergründe und dergleichen, andere als Wa-
ren der Kategorie 100

5907 00 10, 5907 00 90

100 Gewebe, mit Zellulosederivaten oder anderen Kunststoffen getränkt,
bestrichen oder überzogen oder mit Lagen aus diesen Stoffen versehen

5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10,
5903 90 91, 5903 90 99

101 Bindfäden, Seile und Taue, auch geflochten, andere als aus syntheti-
schen Chemiefasern

ex 5607 90 90

109 Planen, Segel und Markisen

6306 11 00, 6306 12 00, 6306 19 00, 6306 31 00, 6306 39 00

110 Luftmatratzen, aus Geweben

6306 41 00, 6306 49 00

111 Zeltlagerausrüstungen, aus Geweben, andere als Luftmatratzen und
Zelte

6306 91 00, 6306 99 00

112 Andere konfektionierte Waren, aus Geweben, andere als Waren der
Kategorien 113 und 114

6307 20 00, ex 6307 90 99

113 Scheuertücher, Spültücher und Staubtücher, andere als aus Gewirken
oder Gestricken

6307 10 90

114 Gewebe und Waren für technische Zwecke

5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10,
5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00,
5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90,
5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90

GRUPPE IV

115 Leinengarne und Ramiegarne

5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10,
5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19

117 Gewebe aus Flachs oder Ramie

5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90,
5309 29 00, 5311 00 10, 5803 90 90, 5905 00 30
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118 Bettwäsche, Tischwäsche, Wäsche zur Körperpflege und andere Haus-
haltswäsche, aus Leinen oder Ramie, andere als aus Gewirken oder
Gestricken

6302 29 10, 6302 39 10, 6302 39 30, 6302 52 00, ex 6302 59 00,
6302 92 00, ex 6302 99 00

120 Gardinen, Vorhänge und Innenrollos; Schabracken und Bettvorhänge
und andere Waren zur Innenausstattung, andere als aus Gewirken oder
Gestricken, aus Flachs oder Ramie

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

121 Bindfäden, Seile und Taue, auch geflochten, aus Flachs oder Ramie

ex 5607 90 90

122 Säcke und Beutel zu Verpackungszwecken, aus Flachs, andere als aus
Gewirken oder Gestricken

ex 6305 90 00

123 Samt- und Plüschgewebe, Schlingengewebe (Frottiergewebe), und Che-
nillegewebe, aus Flachs oder Ramie, ausgenommen aus Bändern

5801 90 10, ex 5801 90 90

Schals, Umschlagtücher, Kragenschoner, Kopftücher, Schleier und ähn-
liche Waren, aus Flachs oder Ramie, andere als aus Gewirken oder
Gestricken

6214 90 90

GRUPPE V

124 Synthetische Spinnfasern

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 90 10, 5501 90 90,
5503 10 11, 5503 10 19, 5503 10 90, 5503 20 00, 5503 30 00,
5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30,
5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

125 A Garne aus synthetischen Filamenten, nicht in Aufmachungen für den
Einzelverkauf, andere als Garne der Kategorie 41

5402 41 00, 5402 42 00, 5402 43 00

125 B Monofile, Streifen (künstliches Stroh und dergleichen) und Katgutnach-
ahmungen, aus synthetischer oder künstlicher Spinnmasse

5404 10 10, 5404 10 90, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90,
ex 5604 20 00, ex 5604 90 00

126 Künstliche Spinnfasern

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00,
5505 20 00

127 A Garne aus künstlichen Filamenten, nicht in Aufmachungen für den
Einzelverkauf, andere als Garne der Kategorie 42

5403 31 00, ex 5403 32 00, 5403 33 10

127 B Monofile, Streifen (künstliches Stroh und dergleichen) und Katgutnach-
ahmungen, aus künstlicher Spinnmasse

5405 00 00, ex 5604 90 00

128 Grobe Tierhaare, gekrempelt oder gekämmt

5105 40 00
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129 Garne aus groben Tierhaaren oder Rosshaar

5110 00 00

130 A Seidengarne, andere als Schappeseidengarne oder Bourretteseidengarne

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

130 B Seidengarne, andere als die der Kategorie 130 A; Messinahaar

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 00

131 Garne aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen

5308 90 90

132 Papiergarne

5308 90 50

133 Hanfgarne

5308 20 10, 5308 20 90

134 Metallgarne und metallisierte Garne

5605 00 00

135 Gewebe aus groben Tierhaaren oder aus Rosshaar

5113 00 00

136 Gewebe aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide

5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31,
5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 20 59, 5007 20 61,
5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50,
5007 90 90, 5803 90 10, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00

137 Samt und Plüsch, gewebt, und Chenillegewebe sowie Bänder aus Seide,
Schappeseide oder Bourretteseide

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

138 Gewebe aus Papiergarnen und aus anderen Spinnstoffen, andere als aus
Ramie

5311 00 90, ex 5905 00 90

139 Gewebe aus Metallfäden, Gewebe aus Metallgarnen oder aus metalli-
sierten Garnen

5809 00 00

140 Gewirke und Gestricke aus Spinnstoffen, andere als aus Wolle oder
feinen Tierhaaren, Baumwolle oder Chemiefasern

ex 6001 10 00, 6001 29 90, 6001 99 90, 6003 90 00, 6005 90 00,
6006 90 00

141 Decken aus Spinnstoffen, andere als aus Wolle oder feinen Tierhaaren,
Baumwolle oder Chemiefasern

ex 6301 90 90

142 Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Spinnstoffen, aus Sisal, an-
deren Agavefasern oder Manilahanf

ex 5702 39 90, ex 5702 49 90, ex 5702 59 00, ex 5702 99 00,
ex 5705 00 90
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144 Filz aus groben Tierhaaren

5602 10 35, 5602 29 10

145 Bindfäden, Seile und Taue, auch geflochten: aus Abaca (Manilahanf)
oder aus anderen harten Blattfasern

5607 90 10, ex 5607 90 90

146 A Bindegarne und Pressengarne für landwirtschaftliche Maschinen, aus
Sisal oder anderen Agavefasern

ex 5607 21 00

146 B Bindfäden, Seile und Taue aus Sisal oder anderen Agavefasern, andere
als die Waren der Kategorie 146 A

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

146 C Bindfäden, Seile und Taue, auch geflochten, aus Jute oder anderen
textilen Bastfasern der Position 5303

5607 10 00

147 Abfälle von Seide (einschließlich nicht abhaspelbare Kokons, Garn-
abfälle und Reißspinnstoff), andere als weder gekrempelt noch ge-
kämmt

5003 90 00

148 A Garne aus Jute oder anderen textilen Bastfasern der Position 5303

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

148 B Kokosgarne

5308 10 00

149 Gewebe aus Jute oder anderen textilen Bastfasern mit einer Breite von
mehr als 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

150 Gewebe aus Jute oder anderen textilen Bastfasern mit einer Breite von
150 cm oder weniger Säcke und Beutel zu Verpackungszwecken, aus
Jute oder anderen textilen Bastfasern, andere als gebraucht

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

151 A Fußbodenbeläge aus Kokosfasern

5702 20 00

151 B Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Jute oder anderen textilen
Bastfasern, andere als getuftet oder beflockt

ex 5702 39 90, ex 5702 49 90, ex 5702 59 00, ex 5702 99 00

152 Nadelfilze aus Jute oder anderen textilen Bastfasern, weder getränkt
noch bestrichen, andere als Fußbodenbeläge

5602 10 11

153 Gebrauchte Säcke und Beutel zu Verpackungszwecken, aus Jute oder
anderen textilen Bastfasern der Position 5303

6305 10 10
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154 Seidenraupenkokons, zum Abhaspeln geeignet

5001 00 00

Grège, weder gedreht noch gezwirnt

5002 00 00

Abfälle von Seide (einschließlich nicht abhaspelbare Kokons, Garn-
abfälle und Reißspinnstoff), weder gekrempelt noch gekämmt

5003 10 00

Wolle, weder gekrempelt noch gekämmt

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Feine oder grobe Tierhaare, weder gekrempelt noch gekämmt

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90,
5102 20 00

Abfälle von Wolle oder feinen oder groben Tierhaaren (einschließlich
Garnabfälle), ausgenommen Reißspinnstoff

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99,
5103 30 00

Reißspinnstoff aus Wolle oder feinen oder groben Tierhaaren

5104 00 00

Flachs, roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen; Werg und Abfälle
von Flachs (einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Ramie und andere pflanzliche Spinnstoffe, roh oder bearbeitet, jedoch
nicht versponnen; Werg und Abfälle, andere als Kokos und Abaca der
Position 5304

5305 90 00

Baumwolle, weder gekrempelt noch gekämmt

5201 00 10, 5201 00 90

Abfälle von Baumwolle (einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoffe)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Hanf (Cannabis sativa L.), roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen;
Werg und Abfälle von Hanf (einschließlich Garnabfälle und Reißspinn-
stoff)

5302 10 00, 5302 90 00

Abaca (Manilahanf oder Musa textilis Nee), roh oder bearbeitet, jedoch
nicht versponnen; Werg und Abfälle von Abaca (einschließlich Garn-
abfälle und Reißspinnstoff)

5305 21 00, 5305 29 00

Jute und andere textile Bastfasern (ausgenommen Flachs, Hanf und
Ramie), roh oder bearbeitet, jedoch nicht versponnen; Werg und Ab-
fälle von diesen Spinnstoffen (einschließlich Garnabfälle und Reißspinn-
stoff)

5303 10 00, 5303 90 00

Andere pflanzliche Spinnstoffe, roh oder bearbeitet, jedoch nicht ver-
sponnen; Werg und Abfälle von diesen Spinnstoffen (einschließlich
Garnabfälle und Reißspinnstoff)

5304 10 00, 5304 90 00, 5305 11 00, 5305 19 00, 5305 90 00

156 Blusen und Pullover, aus Gewirken oder Gestricken, aus Seide, Schap-
peseide oder Bourretteseide, für Frauen oder Mädchen

6106 90 30, ex 6110 90 90

157 Bekleidung aus Gewirken oder Gestricken, andere als die der Katego-
rien 1 bis 123 und der Kategorie 156

6101 90 10, 6101 90 90, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00,
6103 49 99, ex 6104 19 00, ex 6104 29 00, ex 6104 39 00,
6104 49 00, 6104 69 99, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90,
ex 6107 99 00, 6108 99 90, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90,
ex 6111 90 00, 6114 90 00
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159 Kleider, Blusen und Hemdblusen, andere als aus Gewirken oder Gestri-
cken, aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide

6204 49 10, 6206 10 00

Schals, Umschlagtücher, Halstücher, Kragenschoner, Kopftücher,
Schleier und ähnliche Waren, andere als aus Gewirken oder Gestricken,
aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide

6214 10 00

Krawatten, Schleifen (z. B. Querbinder) und Krawattenschals

6215 10 00

160 Taschentücher und Ziertaschentücher, aus Seide, Schappeseide oder
Bourretteseide

6213 10 00

161 Bekleidung, andere als aus Gewirken oder Gestricken, andere als die der
Kategorien 1 bis 123 oder der Kategorie 159

6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90,
6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90,
6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10,
6205 90 90, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, 6211 39 00,
6211 49 00

ANHANG II

Waren, die keinen Höchstmengen, aber dem System der doppelten Kontrolle nach Artikel 1 Absatz 4 des
Abkommens unterliegen

(Die vollständigen Bezeichnungen der in diesem Anhang genannten Warenkategorien sind in Anhang I angegeben.)

Kategorie:

4

5

6

7

8

15

21

28

73
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PROTOKOLL A

TITEL I

KLASSIFIZIERUNG

Artikel 1

(1) Die zuständigen Behörden der Gemeinschaft verpflichten
sich, Kambodscha über alle Änderungen der Kombinierten No-
menklatur (KN) zu unterrichten, bevor diese in der Gemein-
schaft in Kraft treten.

(2) Die zuständigen Behörden der Gemeinschaft verpflichten
sich, den zuständigen Behörden Kambodschas alle Entscheidun-
gen über die Einreihung von unter dieses Abkommen fallenden
Waren spätestens einen Monat nach ihrer Annahme mitzutei-
len. Diese Mitteilungen enthalten:

a) eine Beschreibung der betreffenden Waren,

b) die betreffende Kategorie und die entsprechenden KN-Codes,

c) die Gründe für die getroffene Entscheidung.

(3) Hat eine Tarifierungsentscheidung eine Änderung der
Tarifierungspraxis oder einen Wechsel der Kategorie für eine
unter dieses Abkommen fallende Ware zur Folge, so setzen die
zuständigen Behörden der Gemeinschaft eine Frist von dreißig
Tagen ab dem Zeitpunkt der Mitteilung der Gemeinschaft, be-
vor die Entscheidung wirksam wird. Für Waren, die vor dem
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Entscheidung versandt wer-
den, gilt weiter die frühere Tarifierungspraxis, sofern die betref-
fenden Waren innerhalb von 60 Tagen nach diesem Zeitpunkt
zur Einfuhr in die Gemeinschaft gestellt werden.

(4) Betrifft eine Tarifierungsentscheidung der Gemeinschaft,
die eine Änderung der Tarifierungspraxis oder einen Wechsel
der Kategorie für eine unter dieses Abkommen fallende Ware
zur Folge hat, eine einer Höchstmenge unterliegende Kategorie,
so vereinbaren die Vertragsparteien, Konsultationen nach dem
Verfahren des Artikels 11 des Abkommens einzuleiten, um der
Verpflichtung gemäß Artikel 8 Absatz 1 zweiter Unterabsatz
des Abkommens nachzukommen.

(5) Bestehen zwischen Kambodscha und den zuständigen
Behörden der Gemeinschaft am Ort des Verbringens in die
Gemeinschaft Meinungsverschiedenheiten über die Tarifierung
von unter dieses Abkommen fallenden Waren, so erfolgt die
Tarifierung vorläufig anhand der von der Gemeinschaft gelie-
ferten Angaben, bis Konsultationen nach Artikel 11 stattfinden,
um zu einer Einigung über die endgültige Tarifierung der be-
treffenden Ware zu gelangen.

TITEL II

URSPRUNG

Artikel 2

(1) Für Waren mit Ursprung in Kambodscha, die nach Maß-
gabe der in diesem Abkommen festgelegten Regelung in die
Gemeinschaft ausgeführt werden, ist ein Ursprungszeugnis des
Königreichs Kambodscha vorzulegen, das dem Muster im An-
hang zu diesem Protokoll entspricht.

(2) Das Ursprungszeugnis wird von den zuständigen Regie-
rungsbehörden Kambodschas ausgestellt, wenn die betreffenden
Waren im Sinne der in der Gemeinschaft geltenden einschlägi-
gen Vorschriften als Ursprungswaren dieses Landes gelten kön-
nen.

(3) Die Waren der Gruppen III, IV und V können jedoch
gemäß der in diesem Abkommen festgelegen Regelung auf
Vorlage einer Erklärung des Ausführers auf der Rechnung
oder auf einem anderen Handelspapier, aus der hervorgeht,
dass die betreffenden Waren im Sinne der in der Gemeinschaft
geltenden einschlägigen Vorschriften Ursprungswaren Kambod-
schas sind, in die Gemeinschaft eingeführt werden.

(4) Das Ursprungszeugnis nach Absatz 1 wird nicht verlangt
bei der Einfuhr von Waren, für die ein nach den einschlägigen
Gemeinschaftsvorschriften ausgefülltes Ursprungszeugnis nach
Formblatt A im Hinblick auf die Gewährung allgemeiner Zoll-
präferenzen vorgelegt wird.

Artikel 3

Das Ursprungszeugnis wird nur auf schriftlichen Antrag erteilt,
der vom Ausführer oder unter der Verantwortung des Ausfüh-
rers von dessen bevollmächtigtem Vertreter zu stellen ist. Die
zuständigen Behörden Kambodschas sorgen dafür, dass das Ur-
sprungszeugnis ordnungsgemäß ausgefüllt ist, und verlangen
zu diesem Zweck die Vorlage aller notwendigen Belege oder
nehmen alle Prüfungen vor, die sie für angebracht halten.

Artikel 4

Sind für Waren derselben Kategorie unterschiedliche Kriterien
für die Bestimmung des Ursprungs festgelegt, so müssen die
Ursprungszeugnisse oder Ursprungserklärungen eine hinrei-
chend genaue Warenbeschreibung enthalten, anhand deren
das Ursprungszeugnis ausgestellt oder die Ursprungserklärung
abgegeben wurde.

Artikel 5

Die Feststellung geringfügiger Abweichungen zwischen den
Angaben in dem Ursprungszeugnis und den Angaben in den
der Zollstelle zur Erfüllung der Einfuhrförmlichkeiten vorgeleg-
ten Unterlagen begründet nicht schon allein Zweifel an der
Richtigkeit der Angaben in dem Ursprungszeugnis.
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TITEL III

SYSTEM DER DOPPELTEN KONTROLLE

A b s c h n i t t I

Ausfuhr

Artikel 6

Die zuständigen Behörden Kambodschas erteilen für alle aus
Kambodscha abgehenden Sendungen von Textilwaren, die vor-
läufigen oder endgültigen Höchstmengen gemäß Artikel 4 des
Abkommens unterliegen, Ausfuhrgenehmigungen bis zur Errei-
chung der betreffenden Höchstmengen, die nach Maßgabe der
Artikel 3, 5 und 7 des Abkommens geändert werden können;
sie erteilen ebenfalls Ausfuhrgenehmigungen für alle Sendun-
gen von Textilwaren, die einem System der doppelten Kontrolle
ohne Höchstmengen gemäß Artikel 1 Absätze 4 und 5 des
Abkommens unterliegen.

Artikel 7

(1) Die Ausfuhrgenehmigungen für Waren, die gemäß dem
Abkommen Höchstmengen unterliegen, müssen dem Muster 1
im Anhang zu diesem Protokoll entsprechen und sind für Aus-
fuhren in das gesamte Zollgebiet gültig, in dem der Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft Anwendung findet.

(2) Sofern gemäß dem Abkommen Höchstmengen gelten,
muss in den Ausfuhrgenehmigungen unter anderem beschei-
nigt werden, dass die betreffende Warenmenge auf die Höchst-
menge für die entsprechende Warenkategorie angerechnet wur-
de; Ausfuhrgenehmigungen dürfen jeweils nur für eine Waren-
kategorie erteilt werden, für die Höchstmengen gelten. Sie kön-
nen für eine oder mehrere Sendungen der betreffenden Waren
verwendet werden.

(3) Die Ausfuhrgenehmigungen für Waren, für die ein Sys-
tem der doppelten Kontrolle ohne Höchstmengen gilt, müssen
dem Muster 2 im Anhang zu diesem Protokoll entsprechen.
Die Ausfuhrgenehmigungen dürfen jeweils nur für eine Waren-
kategorie erteilt werden und können für eine oder mehrere
Sendungen der betreffenden Waren verwendet werden. Sie
sind im gesamten Zollgebiet, in dem der Vertrag zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft Anwendung findet, für Ausfuh-
ren gültig.

Artikel 8

Die zuständigen Behörden der Gemeinschaft sind umgehend
von der Rücknahme oder Änderung einer bereits erteilten Aus-
fuhrgenehmigung zu unterrichten.

Artikel 9

(1) Die Ausfuhren von Textilwaren, die gemäß dem Abkom-
men Höchstmengen unterliegen, werden auf die Höchstmengen
für das Jahr angerechnet, in dem die Waren versandt werden,
auch wenn die Ausfuhrgenehmigung erst nach dem Versand
erteilt wird.

(2) Als Zeitpunkt des Versands der Waren im Sinne des
Absatzes 1 gilt der Zeitpunkt des Verladens in das Flugzeug,
auf das Kraftfahrzeug oder auf das Schiff zur Ausfuhr.

Artikel 10

Die Vorlage einer Ausfuhrgenehmigung gemäß Artikel 12 muss
spätestens am 31. März des Jahres erfolgen, das auf das Jahr
folgt, in dem die in der Lizenz aufgeführten Waren versandt
wurden.

A b s c h n i t t I I

Einfuhr

Artikel 11

Die Einfuhr in die Gemeinschaft ist für Textilwaren, die gemäß
diesem Abkommen Höchstmengen oder einem System der
doppelten Kontrolle unterliegen, von der Vorlage einer Einfuhr-
genehmigung abhängig.

Artikel 12

(1) Die zuständigen Behörden der Gemeinschaft erteilen die
in Artikel 11 genannten Einfuhrgenehmigungen innerhalb von
fünf Arbeitstagen nach Vorlage des Originals der entsprechen-
den Ausfuhrgenehmigung durch den Einführer.

(2) Die Einfuhrgenehmigungen für Waren, die gemäß dem
Abkommen Höchstmengen unterliegen, sind für die Dauer von
sechs Monaten ab dem Zeitpunkt ihrer Erteilung für Einfuhren
in das gesamte Zollgebiet gültig, in dem der Vertrag zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft Anwendung findet.

(3) Die Einfuhrgenehmigungen für Waren, die einem System
der doppelten Kontrolle ohne Höchstmengen unterliegen, sind
für die Dauer von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt ihrer
Erteilung für Einfuhren in das gesamte Zollgebiet gültig, in
dem der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
Anwendung findet.

(4) Die zuständigen Behörden der Gemeinschaft erklären be-
reits erteilte Einfuhrgenehmigungen für ungültig, wenn die ent-
sprechenden Ausfuhrgenehmigungen zurückgenommen wur-
den.

Werden jedoch die zuständigen Behörden der Gemeinschaft
von der Rücknahme oder Annullierung einer Ausfuhrgenehmi-
gung erst nach der Einfuhr der Waren in die Gemeinschaft
unterrichtet, so werden die betreffenden Mengen auf die
Höchstmengen für die betreffende Kategorie und das betref-
fende Jahr angerechnet.

Artikel 13

(1) Stellen die zuständigen Behörden der Gemeinschaft fest,
dass bei einer Warenkategorie die Gesamtmenge, für die von
den zuständigen Behörden Kambodschas Ausfuhrgenehmigun-
gen erteilt worden sind, in einem Jahr die gemäß Artikel 4 des
Abkommens festgesetzte Höchstmenge für diese Kategorie —
gegebenenfalls geändert nach Maßgabe der Artikel 3, 5 und 7
des Abkommens — überschreitet, so können die genannten
Behörden die Erteilung von Einfuhrgenehmigungen zeitweilig
einstellen. In diesem Fall unterrichten die zuständigen Behörden
der Gemeinschaft umgehend die Behörden Kambodschas, und
das besondere Konsultationsverfahren nach Artikel 11 des Ab-
kommens wird unverzüglich eingeleitet.
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(2) Für Waren mit Ursprung in Kambodscha, für die Höchst-
mengen oder das System der doppelten Kontrolle gelten und
für die keine nach Maßgabe dieses Protokolls erteilten Ausfuhr-
genehmigungen Kambodschas vorgelegt werden, können die
zuständigen Behörden der Gemeinschaft die Erteilung von Ein-
fuhrgenehmigungen verweigern.

Lassen die zuständigen Behörden der Gemeinschaft jedoch die
Einfuhr solcher Waren in die Gemeinschaft zu, so werden
unbeschadet des Artikels 5 des Abkommens die betreffenden
Mengen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der zuständigen
Behörden Kambodschas auf die entsprechenden gemäß diesem
Abkommen festgesetzten Höchstmengen angerechnet.

TITEL IV

FORM UND AUSSTELLUNG DER AUSFUHRGENEHMIGUNGEN
UND DER URSPRUNGSZEUGNISSE — GEMEINSAME BESTIM-

MUNGEN ÜBER DIE AUSFUHREN IN DIE GEMEINSCHAFT

Artikel 14

(1) Die Ausfuhrgenehmigungen und die Ursprungszeugnisse
können mit ordnungsgemäß kenntlich gemachten zusätzlichen
Durchschriften ausgestellt werden. Sie sind in englischer oder
französischer Sprache abzufassen. Werden sie handschriftlich
ausgefüllt, so muss dies mit Tinte oder Kugelschreiber und in
Druckschrift erfolgen.

Die Dokumente haben das Format 210 × 297 mm. Es ist wei-
ßes geleimtes Schreibpapier ohne mechanischen Papierhalbstoff
mit einem Quadratmetergewicht von mindestens 25 g zu ver-
wenden. Werden die Dokumente mit mehreren Durchschriften
ausgestellt, so ist das Original mit einem guillochierten Über-
druck zu versehen. Dieses Exemplar ist deutlich als „Original“
zu kennzeichnen, während die übrigen Exemplare als „Durch-
schrift“ zu kennzeichnen sind. Nur das Original wird von den
zuständigen Behörden der Gemeinschaft nach Maßgabe der in
diesem Abkommen festgelegten Regelung anerkannt.

(2) Jedes Dokument trägt zur Kennzeichnung eine standar-
disierte Seriennummer, die auch eingedruckt sein kann.

Diese Nummer setzt sich wie folgt zusammen:

— zwei Buchstaben zur Bezeichnung des Ausfuhrlandes nach
folgendem Code: KH

— zwei Buchstaben zur Bezeichnung des vorgesehenen Ver-
zollungsmitgliedstaats nach folgendem Code:

AT = Österreich

BL = Benelux

DE = Bundesrepublik Deutschland

DK = Dänemark

EL = Griechenland

ES = Spanien

FI = Finnland

FR = Frankreich

GB = Vereinigtes Königreich

IE = Irland

IT = Italien

PT = Portugal

SE = Schweden

— eine einstellige Zahl zur Bezeichnung des Kontingentsjahrs:
3 für 2003, 4 für 2004;

— eine zweistellige Zahl von 01 bis 99 zur Bezeichnung der
ausstellenden Behörde in Kambodscha;

— eine fünfstellige Zahl durchlaufend von 00001 bis 99999,
die dem vorgesehenen Verzollungsmitgliedstaat zugeteilt
wird.

Artikel 15

Ausfuhrgenehmigungen und Ursprungszeugnisse können nach
dem Versand der Waren, auf die sie sich beziehen, ausgestellt
werden. In diesem Fall tragen sie den Vermerk „délivré a poste-
riori“ oder „issued retrospectively“.

Artikel 16

(1) Bei Diebstahl, Verlust oder Vernichtung einer Ausfuhr-
genehmigung oder eines Ursprungszeugnisses kann der Aus-
führer bei den zuständigen Behörden Kambodschas, die die
Papiere ausgestellt haben, eine Zweitausfertigung beantragen,
die anhand der in seinem Besitz befindlichen Ausfuhrpapiere
angefertigt wird. Die Zweitausfertigung einer Ausfuhrgenehmi-
gung oder eines Ursprungszeugnisses muss den Vermerk
„duplicata“ oder „duplicate“ tragen.

(2) Die Zweitausfertigung der Ausfuhrgenehmigung oder des
Ursprungszeugnisses muss mit dem Datum des Originals aus-
gestellt werden.

TITEL V

ADMINISTRATIVE ZUSAMMENARBEIT

Artikel 17

Die Gemeinschaft und Kambodscha arbeiten zum Zweck der
Durchführung dieses Protokolls eng zusammen. Beide Vertrags-
parteien fördern im Hinblick darauf Kontakte und Meinungs-
austausche, auch über technische Fragen.

Artikel 18

Um die ordnungsgemäße Anwendung dieses Protokolls zu ge-
währleisten, unterstützen die Gemeinschaft und Kambodscha
einander bei der Überprüfung der Echtheit und Richtigkeit
der nach Maßgabe dieses Protokolls ausgestellten Ausfuhr-
genehmigungen und Ursprungszeugnisse beziehungsweise Ur-
sprungserklärungen.
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Artikel 19

Kambodscha übermittelt der Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften die Namen und Anschriften der für die Erteilung
und Überprüfung von Ausfuhrgenehmigungen und Ursprungs-
zeugnissen zuständigen Behörden sowie die Abdrücke der von
diesen Behörden verwendeten Stempel und Unterschriftsproben
der für die Unterzeichnung der Ausfuhrgenehmigungen und
der Ursprungszeugnisse zuständigen Beamten. Ferner teilt Kam-
bodscha der Gemeinschaft jede diesbezügliche Änderung mit.

Artikel 20

(1) Eine nachträgliche Überprüfung von Ursprungszeugnis-
sen oder Ausfuhrgenehmigungen wird stichprobenweise sowie
immer dann vorgenommen, wenn die zuständigen Behörden in
der Gemeinschaft begründete Zweifel an der Echtheit der Ur-
sprungszeugnisse oder der Ausfuhrgenehmigungen oder an der
Richtigkeit der Angaben über den tatsächlichen Ursprung der
betreffenden Waren haben.

(2) In diesem Fall senden die zuständigen Behörden in der
Gemeinschaft das Ursprungszeugnis bzw. die Ausfuhrgenehmi-
gung oder eine Abschrift davon an die zuständigen Behörden
Kambodschas zurück, wobei sie gegebenenfalls die formalen
oder sachlichen Gründe für eine Untersuchung angeben. Ist
eine Rechnung vorgelegt worden, so wird sie oder eine Ab-
schrift davon dem Ursprungszeugnis oder der Ausfuhrgeneh-
migung oder der Abschrift davon beigefügt. Die zuständigen
Behörden in der Gemeinschaft teilen ferner alle bekannten Um-
stände mit, die auf die Unrichtigkeit der Angaben in den be-
treffenden Ursprungszeugnissen oder Ausfuhrgenehmigungen
schließen lassen.

(3) Absatz 1 gilt auch für nachträgliche Überprüfungen der
in Artikel 2 dieses Protokolls genannten Ursprungserklärungen.

(4) Die Ergebnisse der nachträglichen Überprüfungen gemäß
der Absätze 1 und 2 werden den zuständigen Behörden in der
Gemeinschaft innerhalb von drei Monaten mitgeteilt. Mitzutei-
len ist, ob das strittige Ursprungszeugnis bzw. die strittige
Ausfuhrgenehmigung oder Erklärung sich auf die tatsächlich
ausgeführten Waren bezieht und ob die Waren nach Maßgabe
der mit diesem Abkommen festgelegten Regelung ausgeführt
werden dürfen. Auf Antrag der Gemeinschaft sind ferner Ab-
schriften aller Unterlagen vorzulegen, die erforderlich sind, um
den genauen Sachverhalt zu ermitteln und insbesondere den
tatsächlichen Ursprung der Waren festzustellen.

Werden bei diesen Nachprüfungen systematische Unregel-
mäßigkeiten bei der Verwendung der Ursprungserklärungen
festgestellt, so kann die Gemeinschaft für die Einfuhren der
betreffenden Waren Artikel 2 Absatz 1 dieses Protokolls in
Anspruch nehmen.

(5) Für die nachträgliche Überprüfung von Ursprungszeug-
nissen werden die Durchschriften der Ursprungszeugnisse so-
wie etwaige diesbezügliche Ausfuhrpapiere von den zuständi-

gen Behörden Kambodschas mindestens zwei Jahre lang auf-
bewahrt.

(6) Die in diesem Artikel beschriebene stichprobenweise
vorgenommene Überprüfung darf die Abfertigung der betref-
fenden Waren zum freien Verkehr nicht behindern.

Artikel 21

(1) Geht aus dem Nachprüfungsverfahren gemäß Artikel 20
oder aus den den zuständigen Behörden der Gemeinschaft oder
Kambodschas vorliegenden Angaben hervor, dass die Bestim-
mungen des Abkommens umgangen oder verletzt werden, so
arbeiten die beiden Vertragsparteien mit der gebotenen Dring-
lichkeit eng zusammen, um solche Umgehungen oder Verlet-
zungen zu verhindern.

(2) Zu diesem Zweck führen die zuständigen Behörden
Kambodschas von sich aus oder auf Ersuchen der Gemeinschaft
angemessene Untersuchungen über die erwiesenermaßen oder
nach Ansicht der Gemeinschaft die Bestimmungen dieses Pro-
tokolls umgehenden oder verletzenden Geschäfte durch bezie-
hungsweise veranlassen die Durchführung solcher Unter-
suchungen. Kambodscha teilt der Gemeinschaft die Ergebnisse
dieser Untersuchungen zusammen mit allen sachdienlichen An-
gaben mit, anhand deren die Umstände der Umgehung oder
Verletzung sowie der tatsächliche Ursprung der Waren fest-
gestellt werden können.

(3) Zwischen der Gemeinschaft und Kambodscha kann ver-
einbart werden, dass von der Gemeinschaft benannte Beamte
bei den in Absatz 2 beschriebenen Untersuchungen zugegen
sind.

(4) Im Rahmen der Zusammenarbeit nach Absatz 1 tau-
schen die zuständigen Behörden der Gemeinschaft und Kam-
bodschas alle Angaben aus, die die eine oder andere Vertrags-
partei zur Verhütung der Umgehung oder Verletzung von Be-
stimmungen des Abkommens beziehungsweise zur Beseitigung
der daraus entstehenden Folgen für zweckdienlich erachtet.
Dazu können auch Angaben über die Textilproduktion in Kam-
bodscha sowie über den Handel mit den unter dieses Abkom-
men fallenden Textilwaren zwischen Kambodscha und Dritt-
ländern gehören, insbesondere wenn die Gemeinschaft begrün-
deten Anlass zu der Annahme hat, dass die betreffenden Waren
vor ihrer Einfuhr in die Gemeinschaft durch das Gebiet Kam-
bodschas nur durchgeführt wurden. Auf Antrag der Gemein-
schaft gehören dazu auch Durchschriften aller verfügbaren ein-
schlägigen Unterlagen.

(5) Gibt es hinreichende Beweise dafür, dass die Bestimmun-
gen dieses Protokolls umgangen oder verletzt wurden, so kön-
nen die zuständigen Behörden Kambodschas und der Gemein-
schaft vereinbaren, die Maßnahmen nach Artikel 5 Absatz 4
des Abkommens und alle anderen zur Verhütung einer Wieder-
holung solcher Umgehungen oder Verletzungen erforderlichen
Maßnahmen zu treffen.

DE25.3.2003 Amtsblatt der Europäischen Union C 71 E/151



Anhang zu Protokoll A, Artikel 2 Absatz 1
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Anhang zu Protokoll A, Artikel 7 Absatz 1: Muster 1
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Anhang zu Protokoll A, Artikel 7 Absatz 3: Muster 2
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PROTOKOLL B

Die Vertragsparteien legen die jährliche Steigerungsrate für mengenmäßige Beschränkungen, die gemäß
Artikel 4 des Abkommens eingeführt werden könnten, im Rahmen des Konsultationsverfahrens nach
Artikel 11 des Abkommens fest. In keinem Fall darf diese Steigerungsrate höher sein als die höchste
Steigerungsrate, die auf entsprechende Waren im Rahmen bilateraler Textilabkommen zwischen der Ge-
meinschaft und anderen Drittländern Anwendung findet, deren Handelsvolumen dem Kambodschas ent-
spricht oder vergleichbar ist.

VEREINBARTE NIEDERSCHRIFT

Marktzugang

Im Zusammenhang mit dem Abkommen über den Handel mit Textilwaren zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und dem Königreich Kambodscha kamen die Vertragsparteien wie folgt überein:

1. Die gegenwärtig im Königreich Kambodscha für eingeführte Textilwaren und Bekleidung geltenden
Zölle werden während der Geltungsdauer des Abkommens nicht erhöht.

2. Die Parteien vereinbaren, während der Geltungsdauer des Abkommens keine nichttarifären Handels-
hemmnisse einzuführen.

3. Kambodscha bestätigt, dass es alle Zugeständnisse und Vorteile, die es Drittländern in bezug auf den
Handel mit Textilwaren und Bekleidung gewährt, auf der Grundlage der Meistbegünstigung unmittelbar
und bedingungslos auf die Europäische Gemeinschaft ausweiten wird; hiervon ausgenommen sind
Regelungen im Rahmen der AFTA.
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